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Zu Täuschungsversuchen bei Hausarbeiten 
— Fälschungen, Plagiate, geistiger Diebstahl — 
 

 
Das Internet bietet viele Möglichkeiten, Inhalte oder Textpassagen zu den unterschiedlichsten Themen zu 
finden und sie auf einfache Weise in eigene Texte (Hausarbeiten o. ä.) einzufügen. Immer häufiger kommt 
es leider vor, dass Textpassagen (oder ganze Hausarbeiten) von anderen Autoren und Autorinnen über-
nommen werden, ohne dass dies gekennzeichnet ist. Daher sehen wir uns gezwungen, alle Studierenden 
darauf hinzuweisen, dass ein solches Verhalten den Tatbestand einer vorsätzlichen Täuschung erfüllt. Wir 
müssen alle Studierenden darum bitten, dieses Formular ausgefüllt bei der Abgabe einer Hausarbeit mit 
einzureichen, auch wenn wir uns bewusst sind, dass die Mehrzahl der Studierenden einen Täuschungs-
versuch ebenso entschieden ablehnt wie wir.  
 
Was ist ein Plagiat? 
 

Ein Plagiat liegt vor, wenn „Texte Dritter ganz oder teilweise, wörtlich oder nahezu wörtlich übernommen 
und als eigene wissenschaftliche Leistung ausgegeben werden. Ein solches Vorgehen widerspricht nicht 
nur guter wissenschaftlicher Praxis, es ist auch eine Form des geistigen Diebstahls und damit eine Verlet-
zung des Urheberrechts.“ (Resolution des Deutschen Hochschulverbandes vom 17. Juli 2002) 
 
Verfahren beim Vorkommen eines Plagiats 
 

Jede plagiierte Hausarbeit wird mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet und gilt als nicht bestanden. Bei 
prüfungsrelevanten Leistungen wird die Täuschung dem Prüfungsamt gemeldet und dort dokumentiert. 
Das Hochschulgesetz NRW vom 30.11.2004 hält fest: „Wer vorsätzlich (a.) gegen eine die Täuschung 
über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung oder (b.) gegen eine 
entsprechende Regelung einer staatlichen Prüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. (...) Im Falle eines 
mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuchs kann der Prüfling zudem exmatriku-
liert werden.“ (§ 92, Abs. 7) 
 
 
 
 

Erklärung des / der Studierenden 
 
Name: 
 
Thema der Arbeit:  
 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit zum oben genannten Thema selbststän-

dig verfasst habe, dass ich keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt 

habe und dass ich die Stellen der Arbeit, die anderen Werken – auch elektronischen Medien wie 

dem Internet – dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen wurden, auf jeden Fall unter Angabe 

der Quelle als Zitate oder Entlehnungen kenntlich gemacht habe. Zudem versichere ich, dass 

ich die vorliegende Arbeit zum oben genannten Thema auch noch nicht an anderer Stelle einge-

reicht habe. 
 

 
(Ort, Datum, Unterschrift) 


